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KUNDSCHAFTSAUFNAHMEN* 1 [DER KANZLEI FRAUENFELD] IN SACHEN STREIT¬
HANDEL ZWISCHEN DER GEMEINDE "S : PELAGII
GOTTSHAUSS" EINERSEITS UND DESSEN [NIEDER ] -
GERICHTSHERRN, DEM STIFTE BISCHOFSZELL,
ANDERSEITS

Die Ausschüsse der Gemeinde Gottshaus "stellen"  Kundschaft "Contra

Löbliches Collegiat Stifft Zu bischoff Zell ihre gerichtsherren , welche aber

wider nachfolgendte Zeügen , umb dass sie actores selbsten , und nit unparteysi-

sche kundschafft sager seien , Solennissime excipiert haben [ : ]

1 . Jacob huober von ohngefähr 40 iahren Müller in der so genanten kraffenmül-

le [ ev . Krapfenmühle , Gern. Amriswil TG] , ehe dessen aber Zu weberwyl

[Eberswil ] wohnhafft Zeüget nach erinnerung des Eyds : vor 16 . iahren [ 1692 ] ,

als er mit teodoress wäbers dochter , Zu besagten weberschwyl ein hochzei-

ter gewesen , und sein schwächer ihme auff die da selbstige mülle setzen

wolle , hab ess geheisen er müesse sich bey der Stifft Bischoff Zell , und
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dem . . . Obervogt [ von Gottshaus ] umb den einzug , und hindersitzrecht an¬

melden , und dannethin es für die gemeindt bringen ; als nun die Cohrherren

Zu Bischoff zell , und der . . . Obervogt den willen darin geben , die gemeind

aber ein Vorbehalt gemacht " , dass - sofern einer der "burger"  innert

8 Tagen Anspruch auf Uebernahme der Mühle stelle - sie diesem
zugesprochen werden solle , hätten Hans Jakob Walter und dessen
Bruder , der "schreiber Zu haubtwyl", seinen "schwächer"  auf gesucht
"und haben selbigem bedeutet , dass er sich diser mülle entmüessigen solle,

worüber der schwächer ihnen 4 . ducaten auf sein des Zeügen , guotheissen

hin versprochen , wan [ sie ] ihn wollen da sitzen lassen " . Er , der Zeuge,

habe sich anfänglich gegen diese Forderung gesträubt , sich
aber schliesslich doch zur Zahlung bequemt . Das "hindersitz , und
einzug geld"  habe er gleichfalls entrichtet . Doch sei er dann

bloss zwei Jahre auf der Mühle geblieben "und wüsse [daher] von
ihren recht [ s ] ammenen dass geringste nit Zu sagen , endet darmit sein ausag " .

2 . Josef Ruggli "aus den Troll [Trän] in gottshausgerichten bey 55. iahr
alt"  sagt unter Eid aus , er vermöge sich noch so weit zu erin¬

nern , "dass man in der gemein Gotteshaus burger angenommen, iedoch wüsse
er wohl , dass hanss Conrad Etter von rugglishuob [ Rugglishüb ] " 60 fl . und

dessen Bruders Sohn 40 fl . hätten zahlen wollen . Dessen unge¬
achtet , habe die Gemeinde weder den einen noch den andern

aufnehmen wollen . "Auf befragen ob dan den grichts und schutzherren
[gemeint das Stift Bischofszell resp . den zu jener Zeit reg . Bischof von

Konstanz ] selbigen gefällig gewesen ? " habe der Zeuge zu Protokoll ge¬

geben , dass , auch wenn diese damit zufrieden gewesen wären , es
die Gemeinde doch "nit erstattet"  hätte . Doch - so der Zeuge -
könne er nicht sagen , "obs die Gerichtsherren hätten wollen oder nit,
wüsse auch sonst von keinem casu Zu melden , das in Einer ohne Zufridenheit

aller treien theiler [ gemeint sowohl der Gemeinde , als auch des Stiftes und

des Bistums ] wäre angenommen worden ; wormit er sein ausag geendet . "

3 . Peter Wälter aus Gottshaus , 54 Jahre alt , macht folgende beei¬

digte Aussage : Er könne sich nicht daran erinnern , dass zu
seiner Lebzeit "ein. burger angenommen worden, wan aber etwan ein frömder
auf ein lechen begehrt , habe man ein gemeind gehalt , und die umbfrag gechen

lassen , ob kein burger verbanden , der auff solches lechen Zu sitzen ver¬

langte ? wan dan keiner sich angemeldt , hab man den frömden glückh gewünscht;

Jm übrigen erzelt Er Ess wegen hans Conrad Etterss , so umb dass burgerrecht



60 . fl : geben wollen , den Obigen Zeügen . . . ruggli von wort Zu wort gäntz-

lich gleich auch mit dem hinzuthuen , dass er von keines fahl wüsse , dass

nit alle trey theil Zufriden gewesen , Endet darmit sein aussag . "

1 ) Das Dokument ist als "Copia 2 [ ?] " bezeichnet.
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